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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1984

Norm

AVG §38

ZPO §190 B

Rechtssatz

Keine Vorfrage liegt vor, wenn zwei verschiedene Akte über Rechte und P8ichten zu ergehen haben, die von

verschiedenen Behörden nach verschiedenen Gesichtspunkten zu erlassen sind. Das gilt insbesonders insoweit, als es

sich um die den Gerichten zukommende Entscheidung über die privatrechtliche Zulässigkeit bestimmter Vorhaben

handelt, über die nach den Verwaltungsvorschriften von der Verwaltungsbehörde nur vom ö:entlich - rechtlichen

Standpunkt zu entscheiden ist.
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